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Entwurf eines Bundesgesetzes mit dem das Bundesimmobiliengesetz, das 
Schönbrunner Schlossgesetz und das Marchfeldschlösser-Gesetz geändert wer-
den 
Begutachtungsverfahren 
Schreiben vom 20.2.2012, BMWFJ-601.700/0001-III/13/2012 
Stellungnahme 
 
 
Das Präsidium des Bundeskanzleramtes (BKA) gibt zum Entwurf, mit dem das Bundes-
immobiliengesetz geändert wird, folgende Stellungnahme ab: 
 
Zu § 2 Absatz 2: 
 
Mit dieser Regelung soll die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) ermächtigt werden, 
„insbesondere aus den ihr gemäß Anlage A übertragenen Liegenschaften, jene, die als 
marktgängig anzusehen sind“, an eine Tochtergesellschaft zu übertragen. Als nicht 
marktgängig gelten lediglich jene Objekte, die unmittelbar für Bildungszwecke genutzt 
werden, wie etwa Schulen oder ausschließlich der Lehre dienende Universitätsgebäude. 
Gebäude, die der Büronutzung dienen, werden hingegen grundsätzlich als marktgängig 
eingestuft und kommen daher nach den Erläuterungen prinzipiell für einen Transfer an 
die Tochtergesellschaft in Betracht.  
 
Für das BKA ist es unerlässlich, dass neben den Schul- und Universitätsgebäuden auch 
Amtsgebäude ausdrücklich von einer Übertragung an die Tochtergesellschaft ausge-
nommen werden. BKA sieht als eine der Kernaufgaben der BIG, eine bedarfsgerechte 
und wirtschaftliche Raumbereitstellung und -bewirtschaftung für den Bund sicherzustel-
len. Dies kommt schließlich auch bereits aus der Bezeichnung der Gesellschaft zum 
Ausdruck („Bundesimmobilien GmbH“).   
 
Weiters sollte in dieser Bestimmung das Wort „insbesondere“ gestrichen werden. 
Diese Formulierung bedeutet, dass auch andere Liegenschaften, als jene, die in der An-
lage A zum Bundesimmobiliengesetz enthalten sind, für eine Eigentumsübertragung an 
die Tochtergesellschaft in Frage kommen sollen. Eine solche Regelung ist jedoch des-
halb verfehlt, da Liegenschaften, die nicht in der Anlage A verzeichnet sind, nicht im Ei-
gentum der BIG stehen.  
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Sowohl die in der Anlage B enthaltenen historischen Objekte, die weiterhin im Eigentum 
des Bundes verblieben sind, als auch die bautechnisch betreuten Immobilien, die der 
Bund von Dritten angemietet hat, sind einer Verfügung durch die BIG entzogen. Sie 
kommen daher für eine Eigentumsübertragung nicht in Betracht.  
 
§ 2 Abs. 2 des Entwurfes hat daher zu lauten: 

„(2) Die Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. ist ermächtigt, jene von den ihr 
gemäß Anlage A übertragenen Liegenschaften an eine zu 100% in ihrem Eigentum 
stehende Tochtergesellschaft zu übertragen, die als marktgängig anzusehen sind. 
Nicht als marktgängig anzusehen sind jedenfalls Liegenschaften, die unmittelbar für 
Bildungszwecke oder überwiegend für Zwecke des Bundes genutzt werden. Die 
Tochtergesellschaft ist in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung zu führen.“ 

 
Abschließend wird festgehalten, dass das BKA die vorliegende Gesetzesinitiative ohne 
die vorgeschlagenen Änderungen nicht unterstützen kann. 
 
 

24. Februar 2012 
Für den Bundeskanzler: 

MATZKA 
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